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(2) Der zugunsten des Angeklagten gestellte Kassationsantrag darf nicht 
zu einer höheren Strafe führen.

(3) Der zuungunsten des Angeklagten gestellte Kassationsantrag kann 
auch zu einer Entscheidung zugunsten des Angeklagten führen.

§322
Selbstentscheidung und Verweisung

(1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur wegen unrichtiger Anwen
dung des Strafgesetzes auf die dem Urteil zugrunde liegenden tatsäch
lichen Feststellungen, kann das Kassationsgericht in der Sache selbst ent
scheiden, wenn

1. unter Beibehaltung des Strafausspruches der Schuldausspruch zu 
ändern ist;

2. in Übereinstimmung mit dem Antrag des Generalstaatsanwalts oder 
des Staatsanwalts des Bezirkes eine gesetzlich vorgeschriebene Min
deststrafe oder eine zwingend vorgeschriebene Zusatzstrafe auszu
sprechen oder von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
abzusehen ist;

3. der Angeklagte freizusprechen ist;
4. eine geringere Strafe auszusprechen ist, Zusatzstrafen oder andere 

Maßnahmen aufzuheben sind;
5. das angefochtene Urteil nur hinsichtlich der Entscheidung über die 

Auslagen des Verfahrens oder den geltend gemachten Schadensersatz
anspruch abzuändern ist;

6. die Kassation nur die Urteilsgründe betrifft.
(2) In anderen Fällen ist die Sache an das Gericht, dessen Urteil auf

gehoben wird, oder an ein benachbartes Gericht gleicher Ordnung oder 
an das sachlich zuständige Gericht zurückzuverweisen.

(3) Bei der Aufhebung von Beschlüssen, die nicht einem Urteil gleich 
stehen, kann das Kassationsgericht auf der Grundlage der tatsächlichen 
Feststellungen die in der Sache erforderlichen Maßnahmen selbst treffen.

§323 
V eröf fentlichung

Das Kassationsgericht soll auf Veröffentlichung des freisprechenden 
Urteils erkennen, wenn das aufgehobene Urteil veröffentlicht war. Die 
Veröffentlichung kann angeordnet werden, wenn sich eine wesentliche 
Veränderung im Schuld- und Strafausspruch ergeben hat und das auf
gehobene Urteil veröffentlicht war.

§324
Weisung

Das Kassationsgericht kann bei Zurückverweisung Weisungen mit bin
dender Kraft erteilen.


